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SCHLE SWIG-HOLSTEINIS CI{E S
VERWALTUNGSGERICHT

Az.i 1 a 23111

BESCHLUSS
In der Verwaltungsrechtssache

1. der Fßu

2- der Frau

3. des Henn

Staatsangehörigkeit: afghanisch,

Antregstellel,

Proz.-Bev. zu 'l-3: RechtsEnwalt Köppen,
Norderstraße 6,25782 Tellingstedl, - 429111 -

gegen

1. di6 Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Außenstelie Neumünster-,
Haart 148, 24539 Neumünsler, - 5442841423 -

2. da9 Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein,
Haail lae, 24539 Neumünster, - 207/10N00475'1 '

Antragsgegner,

Streitgegenstand: Asylrecht
- Antreg euf Anordnung der aufschiebenden \Mrkung -

s . :  18 /33

s, :  3

-  z -



Faxabseniler I +49 4A3A ?65?9A nA XOEPPEN IIUELLER 23-816-11 L9 i29 S': 19133

hpfangen voh: ' '19 462I a6az?? 
+49 4838 705i98 

a3-o6-11 13:tE S':  4

2 - "

het das Schleswig-Holsteinlsche Verwaltung6gericht - 1. Kammer - am 3. Juni 201 1 duroh
den Einzelrichter beschlossen:

Das Verfahren gegen den Antragsgegner zu 2. wird eingestellt.

'
lm Übrigen wird die aufschiebenue Wirkung der Klage gegen

den Bescheid der Antragogegnerin zu 1. vom 20. April 2011

angeordnet.

Die Antragsgegnerin zu 1. bägt die Kosten des Verfahrens mit

Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Antragsgegners

zu 2., die dieser selbst trägt.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Gr t ind€

L

Die Antragsteller wenden sich gegen die sofortige Vollziehbarkeit ihrer angeordneten Ab-

schiebung nach ltälien.

Das Verfahren gegen den Antragggegner zu 2. ist in entsprechender Anwendung von S

92 Abs. 3 Satz 1 VwGO einzustellen, weil die b€trofienen B€teiligten das verfahren inso-

weil übereinslimmend für erledigt erklärt häben.

Der Antrag suf vorläufigen Rechtsschutz ist im tJbrigen nach S 80 Abs. 5 Satz 1 1, Alt.

iVm Abs. 2 Nr. 3 \AivGO zulässig. Die Antragsgegnerln zu 1. het den Bescheid vom 20'

April 2011 bereits förmlich nach S 31 Abs. 1 Satz 4 AsyMG zugestellt. Der Bescheid ist

demit wirksam geworden (S 43 Ab6. 1 VwVfG) und seine durch Gesetz engeordnete 60-

l t .
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fortige Vollziehbarkeil (S 75 Satz 1 AeytVfG) kann Gegenstand eines vorläufigen Rechts-

6chuherfahrens sein.

Der Zulässlgkeit des Anfiages auf vorläufigen ReohtsschuE steht nicht clle Vorschrifi des

$ 3a a Abs. 2 AsylVfG entgegen. Nach dieser Vorschrifr darf die Abschiebung nicffi nach

S 80 oder S 123 VWGO ausgesetzt werden, wenn der Ausländer in einen sicheren Dritt-

etaat (S 26 a AsylVfG) oder in einen ftlr die Durchführung des Asyverfahrcns zuständigen

Staät (S 27 a AsylVfG) ebgeschoben werden soll und das Bundesamt die Abschiebung in

diesen Staat anordnet.

Die Vorschrift des S 34 a Abs. 2 AsytVfG isl auch im Hinblick euf die Ausdehnung ihres

Anwendungebereiches auf die Fälle des $ 27 a AsylVfG durch Art. 3 des Gesetzes zur

UmsaEung aufenthelta- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vom 19.

Januar 2007 (BGBI. I S, 1970), di6 auf den unionsrechtlichen VorgabBn des An. {g Abs, 2

satz 4 der vorordnung (EG) Nr. 343/2003 (Dublin ll-vo), beruht, bundesverfassungskon-

form einschränkend auszulegen. Ob eine Einschränkung der Anwendung des $ 34 a

AsylVfG sich euch aus dem Anwendungsvorräng unionsrechtlicher Vorschriften ergibt,
insbesondere den Grundrechten, wie sie in den Bestimmungen der Charla der Grund-
rechte der Europäischen Union oder der Grundrechte als allgemeine Grundsätze des
Unionsrechts, wie sie in der Europäi3chen Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK) gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen

Verf assungsüberlieferunE€n der Mitgliedsstaaten ergeben (Art, 6 Abs,3 Eu-Vertrag),

kann offen bleiben, da es darauf entscheidungserheblich nichl ankommt. Eine einschrän-
kende Anwendung des g 34 a AsylVlG ist vorliegend geboten, well emsthaft in Betracht
kommt, dass flrr den Antr€gsteller bei einer Abschiebung naoh ltalien keine existenznot-
wendige Versorgung mit Nahrungsmitteln. Unterkunft und unbedingt notwendiger medizi-
nischer Behandlung für ihn zugänglich sein wrrd und er damit einer unmenschlichen Be-
handlung im Sinnc des Art. 3 EMRK ausgeseEt wäre und die Abschiebung nach ltalicn
sich demit selbst als unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK darstellen
wurde.

Die Reohtsschutzeinschränkung des S 34 a Abs. 2 Asylvfc ist zunächst nur filr eine Ab-
schiebung in einen sioheren Drittstaet im Sinne von An. 16 a Abs. 2 Satz 1 GG und S 26 a
Asylvfc entwickelt worden, nur insowett lst dle vorschnn Gegenstand einer abschließen-
den verfassungsrechtlichen Prüfung durch das Bundesvertassungsgericht gewesen
(BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996 - 2 BvR 1938/93, 2 BvR 23i5l93 - BVerfGE 94, 49). Die
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Regetung des S 27 a Asytvfc betrifft Fälle, in denen ein anderer staat aufgrund von

Rechtsvorschriften der Europäisohen Gemeinscheft @tn Europäischen Union) oder eines

völkerrechtlichen Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zu3tändig ist. Die

Republik ltalien ist vorliegend aufgrund der Bestimmungen der Dublin ll-Verorclnung für

dia Durohführung des Asylverfahrens des Antreelst.llers grundsätzlich zuständig. Eine

überste ung wäre auch noch nach Art. 20 Abs. 2 Satz 2 Dublin ll-VO zulässig, da der

Antragsteller bei der bereits geplar en Überstellung nach ltalien im Dezember 2010 flüch-

tlg gewesen ist und die Überstellungsfrist sich damit ad 18 Monate verlängert hat.

Die Einschränkung des aus Art. 19 Abs. 4 GG folEcnden Gebots eines effeKiven Rechts-

schutzes durch die Neufassung des S 34 a AsylVfG kann in den Fällen des $ 27 a

AsylVfG seine verfassungsrechtliche Rechtfertigung nicht in Art. 16 a Abs. 2 Satz 3 GG

finden, sondem bei einem völkenechtliohen Vertrag wie dem Dubliner Obereinkommen

(sog. Dublin l) nur in Art. '16 a Abs. 5 GG und bei Rechtevorschtiften der Europäischen

Union nur in dem durch Art. 23 GG verfassungsrechtlich legitimierlen Anwandungtvor-

rang unronsrechtlicher Bestimmungen (vgl. Schleswig-Hoisteinisches VG, Beschluss vom

12. August 2009 - I B 37109 - zitiert nach Juris: Funke-Kaiser, Gemeinschaftskommentar

AsyMfG, S 34 a Rn. 89). Soweit das Unionsrecht dem Mitgliedsstaat bei der UmseEung

von Sekundärrecht Gestaltungsspiehäume überlässt, besteht in der Bundesrepublik

D€utschländ eine volle Bindung des Gesetzgebers an dic Vorgaben des Grundgesetes

(BVerfG, Urteil vom 09, Januar 2001 - 1 BvR 1036/99, NJW 2001, 1267); daneben hat der

GerichtEhof der Europäischen Union auch die Anwendung von EU-Grundrechten auf die

Ausf0lfung nationaler Umsetzungsgpielräume erstreckt (EuGH, Urteil vom 27. Juni 2O06 -

C-54olc4 - NVwZ 2006, 1033). So liegt der Fell hler, Nsch An. 19 Abs. 2 SaE 4 Dublin ll-

VO hat ein gegen die Enlscheidung, den Asylantrag nicht zu prüfen so\ de den Antragetel-

ler an den zuständigen Mitgliedsstaat zu oberstellen, eingelegter Rechtsbehett keine auf-

schiebende Wirkung tOr die DurchfiJhrung der Überstellung, es sei denn, die Gerichte

oder zuständigen Stellen entscheiden im Einzelfall nach Mgßgabe ihres innerstaatlichen

Rechts andors, w6nn es nach innersaallichem Recht zulässig ist,

Dieser Regelungsvorbehelt und die Vergleichbarkeit der Interessenlage rechtfertigen es,
auch auf die Fälle des g 27 a AsylVG die Einschrankungen sinngemäß Enzuwenden, die
das Bundeeverfassungsgerichl in der Entscheidung vom 14. Mai 1996 zu einer ein-
echränkenden Auslegung de8 S 34 a AsylVfG entwiokelt het. Es handelt sich dabei dann
um Fallkönstelletionen, die aus struKurellen Gronden nicht im Rahmen des der Drittstea-
tenregelung - vodiegend demnach d6r unionsrechtlichen Zuständigkeibregelung - zu-
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grunde liegenden Konzepts normativer Vergewisserung berilcksichtigt werden konnten

und damit von vornherein sußeöalb der Grenzen liegen, die der Durchführung eines sol-

chen Konzepts aus sich heraus gesetzt sind, So kann sich im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1

Satz I EMRK ein Ausländer gegenüber einer Zurüc*weisung oder Rockveöringung auf

das AbschiebungBhindemiE der Gefahr der Verhängung oder der Vollstreckung der To-

desstrafe (S 60 Abs. 3 AufenthG) berufen. Weiter kann er einer Abschiebung $ 6o Abs. 7

Sak I Aufenthc dann entgegenhalten, wenn eine erhebliche konkete Gefahr dafür auf-
gezeigt wird, dass er im unmittelbaren Zusammenhang mit der Zuruckweisung odcr

Rockveöringuno don Opfer eineE Verbrechens wird, da6 zu verhindem nacht in der Macht

des betreffenden Startes eteht. Femer kommt der Fall in Betracht. das sich die Verhält-

nisse in dem betrefienden Mitgliedsstaat schlaganig geändert haben oder AusnahmeEitu.

ationen vorliegen, in denen der Mitgliedsstaat selbst gegen den Schutzsuchenden zu
Maßnahmen politisoher Verfolgung oder unmenschlicher Behandtung (Art. 3 EMRK) greift

und dadurch zum Verfolgerstaat wird. Schließlich kann sich aus allgemein bekannten oder
im Einzelfall offen zutage ffetenden Umständon ergeben, dass der Mitgliedsstaat sich -

etwa aus Grtrnden besonderer politischer Rücksichtnahme gegenüber dem Herkunfts-

staat - von seinen Verpflichtungen löst und er einem bestimmlen Ausländer Schutz da-
Clurch verwejgert, deBs er 6ich Seiner ohne jode Pril'fung des SchuEgeeuchs entledigt (vgt.

BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996, a. a. O.). Diese Pridung kann der Ausländer nach der
Entscheidung nur ereichen, wenn es sich aufgrund bestimmter Tatsachen aufdrängt,
dass er von einem der genannten im normativen VerEcwisscrungskonzepl nicht aufge-
fangenen Sonderfälle betroffen ist, An diese Darlegung sind strenge Anforderungen zu
stellen.

Eine einschränkende Auslegung des g 34 a AsylVfG ist demnach auch in clen Fällen des

$ 27 a AsylVfG möglich, wenn in dem als Zielstaat der Abschiebung vorgesehenen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen union die flüchflingsrechtlichen Gewährleistungen und
die Verfahrenspraxis niöht an die zu fordernden und bei Schaffung der Rcgelungen vo-
rausgeseEten unions- bzw. völkerrech ichen wesenflichen Standards heranrclchcn (vg,.
BVerfG, Beschluss vom 08. September 2OO9 - 2 BvQ 56/09 - NVwZ 2009, 1281 ; VG Kötn,
Beschluse vom 10. Januar 201 1 - 20 L 1920/10.A - VG Minden, Beschluss vom 07. De-
zember 2010 - 3 L 625/10.4; VG Dtisseldorf, Beschluss vom 07. Januar 2011 . 21 L
228sn0.A -\.

Die genannten Maßstäbe slnd allerdings unter Berocksichtigung der neueren Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshoß für Menschenrechte (EGMR), insbesondere
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des Urteils der Großen Kammer vom 21. Januar 2011, Nr.30696/09 - M.S.S. ./. Belglen

und Griechenland - inhaltlich zu konkretisieren und hinsichtlich des Maßstabes ftlr die

Tatsechenfeststellung teilweise zu modifzieren.

Der Europäi3che Gerichtshof für Menschenrechte hat bereits in der Zulässigkeitsent-

scheidung vom 07. Mätz 2000 - Nr. 43844/98 - NVwZ 2001, 301 - zu dem Dubliner Über-

einkommen entgchieden, dasE dieses Übereinkommen nlcht geeignet sei, den Staet von

elner sorgfähigen Pr0fung zu befreien, ob der nech diesem Übereinkommen zusiändige

Staat engemessene Schukmöglichkeiten zur Verftigung stelle, um seinerseits eine Ver-

leEung von Art. 3 EMRK zu verhindern. Die Konventionsstaaten hätten grundsäElich das

Reoht, des Verfahren für die Stellung von Asylanträgen und deren Prüfung sowie etwaige

Rechtsbehelfsverfahren zu regeln. Eine adomätische und mechanische Anwendung sol-
cher Anforderungen an das Vedahren stehe abef nicht mit dem von Art. 3 EMRK garan-

lierten Schuz in Einklang. Bei R0gen drohender Absctriebung naoh Art. 3 und 13 EMRK
(Recht auf wirksame Beschwerde) müsse die Beheuptung genau geprüft werden, ob es

ernsthafte und stichhaltige Gr{rnde dafür gebe, dass der Betroffene im Falle seiner Ab-

schiebung tatsächlich Gefähr laufe, einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung

ausgeselzt zu werden (EGMR, Entscheidung vom 02. Dezember 2008 - 32733/08 - NVwZ
2009, 965). Der nach Art. 13 EMRK erforderliche Rechtsbehelf müsse wirksam sein und
zwar sowohl nach den Rechtsvorsch riften als auch in der Praxis- Er müsse gerantien

werden und dorfe nicht nur in einer Absichtserklärung oder einer praktischen Absprache

bestehen. Außerdem müsse er äutomatisch aufschiebende Wirkung haben (EGMR, Ent-
scheidung vom 02. Dezember 2008, a. a. O.).

In dem durch die Große Kammer des EGMR ergangenen Urteil vom 2'1. Januar 201 1 sah
es der Gerichtshof als Verstoß gegen das Verbot der unmenschlichen oder erniedrigen-
den Behandlung (Art. 3 EMRK) an, dass trot? der Verpflichtungen Griechenlands gemäß

innerstaatlichem Recht und der Aufnahmebestimmungen der EU zum Trotz der Be-
schwerdeführer monateleng in extremer Armut lebte und außeretande war, für Beine
Grundbedürfnisee - Nährung, HyEieneErtikel und eine Unterkunft - aufzukommen und da-
rüber hinaus gleichzeitig in ständiger Angst lebte, angeglrffen und überfallen zu werden.
Der Gerichtshof steltte aufgrund der Mängel des Asylverfahrens in Griechenland eine Ver-
leEung von Art. 13 (Recht auf wirksame Bcschwerde) in Vedcindung mit Art. 3 EMRK fest.
W€iter gtellte der Gerichtshof eine Vedetzung von Art. 3 EMRK durch Belgien aufgruno
der Überstallung des Beschwerdeführers nach Griechenland fe.st. die den Beschwerde.
ftihrer den damit verbundenen Risiken sowie den dortigen Haft- und Lcbercbedingungen
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